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Erwägungen

E. 1
Mit Entscheid vom 13. Januar 2016 erteilte die Zivilkreisgerichtspräsidentin
Basel-Landschaft der von B.A.________ (Gläubigerin) gegen A.A.________ (Schuldner)
eingeleiteten Betreibung Nr. xxx des Betreibungsamtes Basel-Landschaft definitive
Rechtsöffnung für den Betrag von Fr. 994.65 nebst Zins zu 5 % seit dem 30. Oktober 2015.
Mit Entscheid vom 5. April 2016 trat der Präsident des Kantonsgerichts Basel-Landschaft
auf die gegen den erstinstanzlichen Entscheid erhobene Beschwerde des Schuldners nicht
ein. Dagegen gelangt der Schuldner (Beschwerdeführer) mit Eingabe vom 27. April 2016
(Postaufgabe) an das Bundesgericht und ersucht sinngemäss um Aufhebung des
angefochtenen kantonsgerichtlichen Entscheides und um Verweigerung der Rechtsöffnung.

E. 2.1
Da in der vorliegenden vermögensrechtlichen Zivilsache ( Art. 72 Abs. 2 lit. a BGG ) der
Streitwert von Fr. 30'000.-- nicht erreicht ist ( Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG ), ist gegen den
angefochtenen Entscheid nur die subsidiäre Verfassungsbeschwerde gegeben ( Art. 113
BGG ). In der subsidiären Verfassungsbeschwerde ist die Rüge der Verletzung
verfassungsmässiger Rechte vorzubringen und zu begründen (Art. 117 i.V.m. Art. 106 Abs.
2 BGG sowie Art. 116 BGG ); es ist anhand der Erwägungen des kantonalen Entscheids
klar und detailliert darzulegen, welche verfassungsmässigen Rechte und inwiefern sie durch
diesen Entscheid verletzt sein sollen ( BGE 133 II 396 E. 3.1 S. 399).

E. 2.2
Das Kantonsgericht hat im Wesentlichen erwogen, der Beschwerdeführer nehme in seiner
Eingabe in keiner Weise Bezug auf den erstinstanzlichen Rechtsöffnungsentscheid und
zeige damit auch nicht auf, weshalb er den Ausführungen der Vorinstanz widerspreche und
sie ablehne. Ferner sei aufgrund der Beschwerde nicht ersichtlich, inwiefern der
erstinstanzliche Entscheid an einem Beschwerdegrund kranke, zumal weder eine
offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung gerügt noch aufgezeigt werde, welche
unrichtige Rechtsanwendung zu überprüfen wäre. Insbesondere gehe der Beschwerdeführer
mit keinem Wort auf die von der ersten Instanz als definitive Rechtsöffnungstitel
qualifizierten Verfügungen des Bezirksgerichts Winterthur vom 29. März 2011 und 10.
April 2012 ein; vielmehr bringe er nur seinen Unmut und sei Unverständnis über den
angefochtenen Entscheid zum Ausdruck. Die Beschwerdebegründung genüge damit selbst
bei Anwendung des bei juristischen Laien zu beachtenden tiefen Begründungsmassstabes
den Anforderungen von Art. 321 Abs. 1 ZPO in keiner Weise, weshalb auf die Beschwerde
nicht einzutreten sei.

E. 2.3



Der Beschwerdeführer geht in seiner Eingabe nicht auf die den Entscheid tragenden
Erwägungen ein und zeigt nicht anhand dieser Erwägungen auf, inwiefern die Vorinstanz
den Sachverhalt willkürlich festgestellt, Bundesrecht willkürlich angewendet oder seine
verfassungsmässigen Rechte verletzt haben soll. Auf die offensichtlich nicht hinreichend
begründete Verfassungsbeschwerde ist somit im vereinfachten Verfahren durch das
präsidierende Mitglied der Abteilung (Art. 117 i.V.m. Art. 108 Abs. 1 bzw. Art. 108 Abs. 1
lit. b BGG ) unter Kostenfolge für den Beschwerdeführer ( Art. 66 Abs. 1 BGG ) nicht
einzutreten.
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